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Rechtsanwalt
Dr. Mathias Hellriegel

von Hellriegel
Rechtsanwälte

Quelle: Hellriegel Rechtsanwälte

Öffentliches Recht. Das Überschreiten eines
Mittelwerts, der auf den Richtwerten der
Immissionsschutzverordnung basiert, kann
in einer Gemengelage aus Wohnbebauung
und Sportanlage zulässig sein.

BVerwG, Urteil vom 10. Mai 2022,
Az. 4 CN 2.20

Ein Bebauungsplan kann
den Lärmrichtwert überwinden
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DER FALL

Die Antragstellerin klagt gegen einen
Bebauungsplan, der ein Gebiet mit einer
vorhandenen Gemengelage aus Wohnbe-
bauung, Freibad und Sportanlagen über-
plant. Der Bebauungsplan setzt ein reines
Wohngebiet sowie die Sondergebiete
„Freibad“, „Sportforum“ und „Tennis-
anlage“ entsprechend der bestehenden

Bebauung fest. Der Plangeber geht davon
aus, dass die Richtwerte aus der zugrunde
gelegten Sportanlagenlärmschutzverord-
nung (18. BImSchV) für allgemeine
Wohngebiete überschritten werden, und
hält das für hinnehmbar. Das OVG Berlin-
Brandenburg erklärt den Bebauungsplan
für unwirksam.
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DIE FOLGEN

Das BVerwG bestätigt diese Entscheidung
und lehnt die Revision als unbegründet
ab. Mit dem Bundesrecht unvereinbar ist
jedoch die Ermittlung des Mittelwerts, die
das OVG nicht gerügt hat. Der Wert ist
nicht das arithmetische Mittel zweier
Richtwerte, sondern wird durch eine wer-
tende, gewichtende Betrachtung der
Umstände im Einzelfall ermittelt. Um
Lärmkonflikte zu lösen, müssen auch die
Besonderheiten des Nebeneinanders von
Wohnbebauung und Sportanlagen im
Zuge einer Feinsteuerung berücksichtigt

werden. Aufgrund dieser abwägenden
Einzelfallbetrachtung kann das Über-
schreiten des Mittelwerts hinnehmbar
oder eine Nichtausschöpfung des Mittel-
werts geboten sein. Für eine Überschrei-
tung gelten jedoch hohe Anforderungen.
Zunächst müssen alle naheliegenden und
verhältnismäßigen Möglichkeiten der
Lärmreduktion ermittelt, erwogen und
ggf. ausgeschöpft sein. Die Rechtferti-
gungslast für das Absehen von lärmredu-
zierenden Maßnahmen steigt mit dem
Ausmaß der Mittelwertüberschreitung.
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WAS IST ZU TUN?

Die Entscheidung des Bundesverwal-
tungsgerichts stellt einen Paradigmen-
wechsel dar: Während die Rechtspre-
chung bisher und dem folgend auch die
Lärmleitfäden landauf und landab davon
ausgehen, dass Immissionsrichtwerte
nicht im Rahmen der Abwägung über-
windbar sind, öffnet das Gericht nun die
Tür für die städtebauliche Nachverdich-
tung in Gemengelagen. Danach sind
situativ-feinsteuernde Abweichungen
sowohl vondenRicht- als auchdenMittel-
oder Zwischenwerten zulässig. Das Urteil

dürfte auch auf die Lösung von Gewerbe-
lärmkonflikten übertragbar sein. Die Ent-
scheidung trägt damit dem steigenden
Bedarf an Wohnraum Rechnung, wird
aber wohl auf den Ausnahmefall
beschränkt bleiben. Denn das Bundesver-
waltungsgericht setzt für die Abwägung
hohe Hürden. Es bleibt nun den Rechts-
anwendern und dem folgend den Gerich-
ten überlassen, die Kriterien hierfür zu
konkretisieren. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwalt
Dr. Andreas van

den Eikel
von White & Case

Quelle: White & Case

Grundstücksrecht. Der Verkäufer eines
Grundstücks muss einen Käufer auch dann
über einen Mangel aufklären, wenn er davon
ausgeht, dass er aufgrund von Unterlagen,
die ihm vorliegen, von dem Mangel weiß.

BGH, Urteil vom 23. September 2022,
Az. V ZR 133/21

Aufklärungspflicht umfasst auch
vermeintlich bekannte Mängel
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DER FALL

Der Käufer eines Grundstücks erhielt vor
der Beurkundung lediglich einen Auszug
aus einem 60-seitigen Bebauungsplan,
der aber keinen Hinweis auf möglichen
Schutt enthielt. Im Grundstückskaufver-
trag erklärte er, ihm sei der Bebauungs-
plan hinreichend bekannt. VomVerkäufer
verlangte er später die Entsorgung von

unterirdischem Schutt aufgrund von arg-
listigem Verschweigen des Mangels. Das
OLG Naumburg sah keine Arglist. Es
könne nicht davon ausgegangen werden,
dass der Verkäufer wusste oder damit
gerechnet hat, dass der Kläger denMangel
nicht kannte.
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DIE FOLGEN

Der BGH stimmt dem nicht zu und ver-
weist die Sache zur weiteren Aufklärung
zurück. Der vereinbarte Haftungsaus-
schluss greift nicht, wenn ein offenba-
rungspflichtiger Mangel arglistig ver-
schwiegen wird. Hier hatte der Verkäufer
den Käufer nicht über den Mangel aufge-
klärt. Auch wenn der Kläger grundsätzlich
die Beweislast trägt, kommt ihm die
Beweiserleichterungnachder sekundären
Darlegungslast zugute, soweit zu den
Voraussetzungen negative Tatsachen zäh-
len. Dies gilt auch für die Arglist, soweit es
um innere Tatsachen geht, wie hier, also
ob der Verkäufer glaubte, der Käufer wisse

bereits von dem Mangel, beispielsweise
durch Unterlagen, die ihm vorliegen. Der
Verkäufer muss dann konkretisieren,
warum er trotz unterbliebener Aufklärung
davon ausgegangen sein will, der Käufer
habe Kenntnis vomMangel gehabt. Wenn
er erklärt, er sei davon ausgegangen, dass
der Käufer Bescheid wusste, genügt das
nicht. Ein Verkäufer kann nicht ohne wei-
teres erwarten, dass der Käufer umfang-
reiche Unterlagen auf Mängel durchsieht,
selbst wenn ihm vor Vertragsschluss ein
vollständiger Bebauungsplan übergeben
worden oder zugänglich gewesen war, so
der BGH.
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WAS IST ZU TUN?

Um ein arglistiges Verschweigen eines
offenbarungspflichtigen Mangels handelt
es sich dann, wenn der Verkäufer den
Mangel bei Abschluss des Kaufvertrags
entweder kennt oder mindestens für
möglich hält und gleichzeitig weiß oder
damit rechnet, dass der Käufer den Fehler
nicht kennt und den Vertrag nicht oder
nicht so geschlossen hätte, wenn er davon
wüsste. Künftig sollte ein Verkäufer aktiv
während der Prüfungs- und Verhand-

lungsphase und später im Kaufvertrag
ausdrücklich auf Mängel hinweisen,
um eine Haftung auszuschließen. Das
gilt selbst in Fällen, wenn der Käufer
bestätigt, Kenntnis von bestimmten
Unterlagen zu haben. Ansonsten wird es
für denVerkäufer schwierig.Dennermuss
dann konkret darlegen, warum er glaubte,
der Käufer habe bereits von dem Mangel
gewusst. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwältin
Katharina Feddersen
von Osborne Clarke

Quelle: Osborne Clarke

Baurecht. Eine Frist zur Mangelbeseitigung,
die der Auftraggeber setzt, ist auch dann
wirksam, wenn Mängel des Vorgewerks
vorliegen, von denen er nichts weiß.

OLG Köln, Urteil vom 8. Februar 2023,
Az. 11 U 252/21

Auftragnehmer hat Fehler
des Vorgewerks zu melden
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DER FALL

Eine Stadt beauftragte einen Fassaden-
bauer damit, die Fassade für den Neubau
einer Schule zu erstellen. Später verklagt
der Unternehmer die Stadt auf 150.000
Euro restlichen Werklohn. Die Stadt
macht Mängel an der Attikaabdeckung
geltend. Der Fassadenbauer hatte diese
mit Holzlatten und Schrauben und nicht
wie in der Detailplanung vorgesehen mit
Klemmprofilen befestigt. Weiterhin hatte
er die Abdeckung in einem schwarzen
statt wie ursprünglich vereinbart kupfer-

farbenen Material ausgeführt. Während
des Rechtsstreits erneuerte die Stadt die
Attika. Sie rechnet gegenüber der Werk-
lohnforderung des Fassadenbauers mit
Ersatzvornahmekosten von 250.000 Euro
auf. Ein gerichtlich beauftragter Gutachter
ermittelte, dass eine Höhenkorrektur der
Unterkonstruktion der Attikaabdeckung
notwendig gewesen war. Diese Unterkon-
struktion hatte seinerzeit der Dachdecker
falsch aufgebracht.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DIE FOLGEN

Das OLGKöln urteilte, dass der Fassaden-
bauer Anspruch auf Werklohn in Höhe
von 135.000 Euro hatte, dieser aber durch
die Aufrechnung der Stadt mit den Ersatz-
vornahmekosten erloschen sei. Es folgte
der Argumentation des Fassadenbauers
nicht. Er sagte, die Stadt habe ihm nicht
angeboten, die Unterkonstruktion ord-
nungsgemäß herzustellen. Deshalb sei die
Fristsetzung zurMangelbeseitigung recht-
lich wirkungslos gewesen. Das OLG Köln

entschied, dass der Auftraggeber nach
einem Hinweis des Unternehmers auf
ungeeignete Vorleistungen Dritter zwar
sofort reagieren und die Vorleistungen
mangelfrei bereitstellen muss. Hier hatte
sich dieNotwendigkeit geeigneter Vorleis-
tungen jedoch erst nachträglich herausge-
stellt, als die Ersatzvornahme geplant
wurde. Daher konnte sich der Fassaden-
bauer im Zeitpunkt der Aufforderung zur
Mangelbeseitigung nicht darauf berufen.
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WAS IST ZU TUN?

Bei der Einzelvergabe müssen Gewerke
stets prüfen, obVorleistungenkorrekt aus-
geführt sind und die eigene Arbeit darauf
aufgesetzt werden kann. Im Zweifel
sollte der Auftraggeber kontaktiert wer-
den. Liegt ein mangelhaftes Vorgewerk
vor, muss dies nachweisbar schriftlich
dokumentiert und dem Auftraggeber
nachweislich bekannt gegebenwerden. Es
gibt dann drei Möglichkeiten: Der Auf-
traggeber lässt den Mangel des Vorge-

werks beseitigen und das Folgegewerk
führt seine Arbeit aus. Lässt der Auftrag-
geber den Mangel nicht beheben, muss
sich das Folgegewerk entscheiden. Entwe-
der führt es seine Arbeit unter Hinweis auf
denMangel des Vorgewerks aus. Das birgt
das große Risiko, später in die Haftung
genommen zu werden. Oder das Folgege-
werk kündigt den Auftrag außerordent-
lich. Letzteres sollte rechtlich begleitet
werden. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwalt
Paul M. Kiss

von CBH Rechtsanwälte
Quelle: CBH

Maklerrecht. Ein Makler muss eindeutig
zum Ausdruck bringen, wenn er nicht nur
für den Verkäufer, sondern auch für den
Kaufinteressenten provisionspflichtig tätig
werden möchte. Anderenfalls kommt mit
diesem kein Maklervertrag zustande.

OLG Frankfurt, Urteil vom 20. Januar 2023,
Az. 19 U 120/22

Makler muss klar auf eine
Doppeltätigkeit hinweisen
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DER FALL

Ein Kaufinteressent lebte seit Jahren in
unmittelbarer Nachbarschaft einer
Immobilie, an derenErwerb er interessiert
war. Er gab der Eigentümerin schriftlich
seinKaufinteresse kund, als die Immobilie
noch nicht auf demMarkt war. Die Eigen-
tümerin schloss mit einem Makler einen
Makler-Alleinauftrag ab. Eine Provision
sollte ausschließlich käuferseits gezahlt
werden, undderMakler sollte die Eigentü-

merin bei der Ermittlung des Grund-
stückswerts und der Kaufpreisvorstellun-
gen unterstützen. Die Eigentümerin be-
nannte ihm auch den Kaufinteressenten,
woraufhin der Makler Kontakt zu diesem
aufnahm. Nach Abschluss des Grund-
stückskaufvertrags stellte der Makler dem
Käufer Maklerprovision in Rechnung. Der
Käufer wollte nicht zahlen, und der Mak-
ler klagte seinen Lohn ein.
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DIE FOLGEN

Die Klage hatte keinen Erfolg! Der Fall
spielte noch vor dem Inkrafttreten des
§ 656a BGB Ende 2020, wonach für Mak-
lerverträge mit Verbrauchern, die eine
Wohnung oder ein Einfamilienhaus
betreffen, die Textform erforderlich ist.
Nach neuer Rechtslage wäre ein Provi-
sionsanspruch schon daran gescheitert,
dass es keinen schriftlichenMaklervertrag
gab. Zwischen den Parteien ist aber auch
nach alter Rechtslage kein Maklervertrag
zustande gekommen. Diese gilt auch
heute noch, wenn ein Unternehmer einen
Maklervertrag abschließt oder wenn ein
Verbraucher ein Mehrfamilienhaus
erwerben möchte. Ein Maklervertrag
kommt nur zustande, wenn beide Par-
teien, zumindest durch schlüssiges Han-

deln, übereinstimmend ihren Willen
erklären, einen provisionspflichtigen
Maklervertrag abzuschließen. Ein Ange-
bot desMaklers liegt etwa in derÜbermitt-
lung eines Exposés mit einem Provisions-
verlangen. Es kann schon dadurch ange-
nommen werden, dass der Interessent in
Kenntnis des Provisionsverlangens Mak-
lerleistungen in Anspruch nimmt. Daran
fehlte es hier, der Käufer konnte davon
ausgehen, dass der Makler allein für den
Verkäufer tätig sei. Weiterhin hatte der
Interessent bereits Vorkenntnis sowohl
die Immobilie als auchdie PersondesVer-
käufers betreffend. Unabhängig von dem
nicht vorliegendenMaklervertrag fehlte es
also auch an einer Maklerleistung, die für
den Kaufvertragsabschluss kausal war.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

WAS IST ZU TUN?

Es ist Aufgabe des Maklers, für klare
Verhältnisse zu sorgen. Bei Verbrauchern
erfordert § 656a BGB den Abschluss eines
Maklervertrags in Textform, wenn es um
eine Wohnung oder ein Einfamilienhaus
geht. Auch im Übrigen aber ist immer

eindeutig zum Ausdruck zu bringen, dass
der Makler provisionspflichtig für den
Interessenten tätig werdenmöchte. Wich-
tig ist außerdem, dass die maßgebliche
Maklerleistung erst danach erbracht
wird. (redigiert von Anja Hall)

Wohnen nach der Flucht

Ein Sammelband widmet sich in mehre-
ren Beiträgen dem Zugang von ökono-
misch benachteiligten Neuzuwanderern
zumWohnungsmarkt. Er basiert auf dem
Forschungsprojekt „Strategien zur Inte-
gration von besonders benachteiligten
Bevölkerungsgruppen in den Wohnungs-
markt im Zuge eines nachhaltigen Trans-
formationsprozesses von Stadtquartie-
ren“, das am Institut für Stadtforschung,
Planung und Kommunikation an der FH
Erfurt und dem Fachgebiet Stadt- und
Regionalsoziologie an der Hafencity Uni-
versität Hamburg durchgeführt wird.

Das Forschungsvorhaben konzentriert
sich dabei auf zwei ganz konkrete Fallbei-
spiele, die beide das Ziel verfolgen, Men-
schen in den regulären Wohnungsmarkt
zu integrieren. Zum einen handelt es sich
um Bunte 111, ein Wohnprojekt für
Rom*nja-Familien in Berlin-Reinicken-
dorf. Fünf Familien wurden aus teilweise
lebensunwürdigen Zuständen und aus
völliger Isolation befreit und in einem
Mehrfamilienhaus untergebracht. Die
vielfältige Unterstützung folgte ganz
besonders auch dem Ziel, den Familien
ein „selbstständiges und teilhabendes
Leben“ in Deutschland zu ermöglichen.

Das zweite Modell ist das Projekt Pro-
bewohnen in Lübeck, das die Integration
von Geflüchteten zum Ziel hat. Und zwar
gleich von Anfang an, indem ihnen Woh-
nungen einer kommunalen Gesellschaft
zunächst für ein Jahr mietfrei zur Verfü-
gung gestellt werden –mit der Option, das
Mietverhältnis in einen normalen Miet-
vertrag zu überführen, wenn sich abzeich-
net, dass die Integration gelingt und die
Mietpartei für sich selbst sorgen kann.

Aus der intensiven wissenschaftlichen
Begleitung und Analyse ergeben sich viel-
fältige Anregungen und Handlungsemp-
fehlungen, die an vielenOrten zurAnwen-
dung kommen und fruchtbar gemacht
werden können. Thomas Hilsheimer

Literaturhinweise

Ingrid Breckner, Heidi
Sinning (Hrsg.): Wohnen
nach der Flucht.
Integration von
Geflüchteten und Roma
in städtische Wohnungs-
märkte und Quartiere,
Springer Verlag 2022,
421 Seiten, kartoniert
39,99 Euro, E-Book 49,99
Euro.

Alles neu macht der Mæ

Sozial, nachhaltig und geräumig – das
sind die Prinzipien, nach denen das Lon-
doner Architekturbüro Mæ arbeitet. In
über 20 Jahren Berufserfahrung hatte das
Team um Gründer Alex Ely schon mehr-
fach Gelegenheit, sich mit den Vorausset-
zungen für eine an künftige Anforderun-
gen anpassungsfähige Architektur und
Stadtentwicklung auseinanderzusetzen.
Für sie war es daher nun höchste Zeit, ihre
Gedanken dazu in einem Buch zusam-
menzufassen. „Towards a resilient archi-
tecture“ soll Ely zufolge nicht als ultima-
tive Blaupause verstanden werden. Den-
noch liest sich der englische Band wie ein
als Werkschau getarntes Manifest.

Das Buch ist unterteilt in vier große
Kapitel. In jedem davon werden von
einem Mæ-Mitarbeiter nach einer allge-
meinen Einführung fünf wesentliche „Ge-
danken“ zum jeweiligen Thema vorgetra-
gen. An jeden dieser Gedanken schließt
sich ein Mæ-Projekt als Beispiel an. Bei
den Themenbereichen handelt es sich um
resiliente Städte in Kapitel 1, diverse – im
Sinne von bunt durchmischten – Nach-
barschaften im zweiten Teil, verantwor-
tungsvolle Gebäude in Teil drei und
abschließend um „High Quality Homes“.

Nicht alle der Projektbeispiele sind
bereits realisiert. Ebenso sind nicht alle
Gedanken grundlegend neu, so zum Bei-
spiel das Upcycling von Bauschutt zu
neuem Baumaterial oder auch die Idee
einerGartenstadt, die bereits 1898 erdacht
und in England in Letchworth und
Welwyn lange vor Mæ umgesetzt wurde.
Mæ lieferte als eines von mehreren Archi-
tekturbüros im Jahr 2017 lediglich einen
Entwurf für eine solch grüne Stadt. Trotz-
dem bietet das Buch mit seinen vielen
Illustrationen und der klaren Struktur
eine fundierte Übersicht über das, was
heutzutage ist im Sinne nachhaltiger und
für die Bewohner gebauter Architektur
möglich ist. Alexandra Stiehl

Mæ: Towards a resilient
architecture. Quart
Verlag und Mæ, Luzern,
London, 2022,
gebunden, 276 Seiten,
ISBN 978-3-03761-275-0,
49 Euro.


